
  

Gesetz über die Ausübung der Rechte des Bundestages und des Bundesrates aus 
dem Vertrag vom 29. Oktober 2004 über eine Verfassung für Europa 
Gesetzentwurf , angenommen vom Deutschen Bundestag am 12. Mai 2005  
und vom Bundesrat am 27. Mai 2005 
 
 

§ 1 
 

Unionsdokumente 
 

Bundestag und Bundesrat regeln in ihren Geschäftsordnungen, wie die ihnen nach Artikel 1 
und 2 des Protokolls zum Vertrag über eine Verfassung für Europa über die Rolle der 
nationalen Parlamente in der Europäischen Union …(einsetzen: Fundstelle des 
Zustimmungsgesetzes zum Vertrag über eine Verfassung für Europa) zugeleiteten Dokumente 
zu behandeln sind. 
 

§ 2 
 

Subsidiaritätsrüge 

 
(1) Die Bundesregierung übermittelt dem Bundestag und dem Bundesrat zu Entwürfen von 
Gesetzgebungsakten der Europäischen Union, die nach Artikel 2 des Protokolls zum Vertrag 
über eine Verfassung für Europa über die Rolle der nationalen Parlamente in der 
Europäischen Union dem Bundestag und dem Bundesrat zugeleitet werden, jeweils eine 
ausführliche Unterrichtung frühestmöglich nach Beginn der 6-Wochen-Frist nach Artikel 6 
Abs. 1 des Protokolls zum Vertrag über eine Verfassung für Europa über die Anwendung der 
Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit, spätestens jedoch zwei Wochen 
nach deren Beginn. Diese Unterrichtung umfasst die erforderlichen Informationen zur 
Bewertung des Entwurfs hinsichtlich seiner Vereinbarkeit mit dem Grundsatz der 
Subsidiarität nach Artikel I-11 Absatz 3 des Vertrages über eine Verfassung für Europa. Die 
Bundesregierung übermittelt dem Bundestag und dem Bundesrat zu diesem Zwecke die 
offiziellen Dokumente der Organe der Europäischen Union, die im Zusammenhang mit der 
Vorbereitung des Gesetzesentwurfs erstellt wo rden sind und der Bundesregierung vorliegen, 
sowie die offiziellen Stellungnahmen der Bundesregierung. 
 
(2) Bundestag und Bundesrat regeln in ihren Geschäftsordnungen, wie eine Entscheidung 
über die Abgabe einer begründeten Stellungnahme gemäß Artikel 6 des Protokolls zum 
Vertrag über eine Verfassung für Europa über die Anwendung der Grundsätze der 
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit herbeizuführen ist. 
 
(3) Hat der Bundestag oder der Bundesrat eine begründete Stellungnahme beschlossen, so 
übermittelt der jeweilige Präsident diese an die Präsidenten des Europäischen Parlaments, des 
Rates und der Kommission und setzt darüber die Bundesregierung in Kenntnis. 
 
 

§ 3 
 

Subsidiaritätsklage 

 



  

(1) Die Bundesregierung unterrichtet Bundestag und Bundesrat frühestmöglich über den 
Abschluss eines Gesetzgebungsverfahrens der Europäischen Union, spätestens jedoch eine 
Woche nach Veröffentlichung des Europäischen Gesetzgebungsakts. Diese Unterrichtung 
enthält auch eine Bewertung, ob die Bundesregierung den Gesetzgebungsakt mit dem 
Subsidiaritätsprinzip nach Artikel I-11 Abs. 3 des Vertrages über eine Verfassung für Europa 
für vereinbar hält. 
 
(2) Auf Antrag einer Fraktion beschließt der Bundestag, eine Klage nach Artikel 8 des 
Protokolls zum Vertrag über eine Verfassung für Europa über die Grundsätze der 
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit zu erheben, wenn dem nicht zwei Drittel der 
Mitglieder des Bundestages widersprechen. Auf Antrag einer oder mehrerer Fraktionen, die 
die Erhebung der Klage nicht stützen, ist deren Auffassung in der Klageschrift deutlich zu 
machen. Das Nähere regelt die Geschäftsordnung des Bundestages. 
 
(3) Der Bundesrat kann in seiner Geschäftsordnung regeln, wie ein Beschluss des Bundesrates 
über die Erhebung einer Klage nach Artikel 8 des Protokolls zum Vertrag über eine 
Verfassung für Europa über die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit 
herbeizuführen ist. 
 
(4) Die Bundesregierung übermittelt die Klage im Namen des Organs, das über ihre Erhebung 
nach Absatz 2 oder nach Absatz 3 beschlossen hat, unverzüglich an den Gerichtshof der 
Europäischen Union. 
 
(5) Bei Klagen nach Artikel 8 des Protokolls zum Vertrag über eine Verfassung für Europa 
über die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit übernimmt das Organ, das 
die Erhebung beschlossen hat, die Prozessführung vor dem Europäischen Gerichtshof. 
 
(6) Wird im Bundestag oder im Bundesrat ein Antrag zur Erhebung einer Klage gestellt, so 
kann das jeweils andere Organ eine Stellungnahme abgeben. 
 
 

§ 4 
 

Brückenklausel 
 

(1) Die Bundesregierung unterrichtet Bundestag und Bundesrat, wenn der Rat in Vorbereitung 
einer Initiative des Europäischen Rates nach Artikel IV-444 des Vertrags über eine 
Verfassung für Europa befasst wird. 
 
(2) Die Bundesregierung unterrichtet Bundestag und Bundesrat, wenn der Europäische Rat 
eine Initiative nach Artikel IV-444 des Vertrags über eine Verfassung für Europa ergriffen 
hat. 
 
(3) Für die Ablehnung einer Initiative des Europäischen Rates zum Übergang von der 
Einstimmigkeit zur qualifizierten Mehrheit für die Beschlussfassung im Rat nach Artikel IV-
444 Absatz 1 des Vertrags über eine Verfassung für Europa oder zum Übergang von einem 
besonderen Gesetzgebungsverfahren zu dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren nach 
Artikel IV-444 Absatz 2 des Vertrags über eine Verfassung für Europa gelten die 
nachfolgenden Bestimmungen: 



  

1. Wenn bei einer Initiative im Schwerpunkt ausschließliche Gesetzgebungsbefugnisse des 
Bundes betroffen sind, wird die Initiative abgelehnt, wenn es der Bundestag mit einer 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen beschließt. 

2. Wenn bei einer Initiative im Schwerpunkt ausschließliche Gesetzgebungsbefugnisse der 
Länder betroffen sind, wird die Initiative abgelehnt, wenn es der Bundesrat mit der 
Mehrheit seiner Stimmen beschließt. 

3. In allen anderen Fällen können der Bundestag oder der Bundesrat innerhalb von vier 
Monaten seit Übermittlung der Initiative des Europäischen Rates die Ablehnung dieser 
Initiative beschließen. In diesen Fällen wird die Initiative nur abgelehnt, wenn ein solcher 
Beschluss nicht spätestens zwei Wochen vor Ablauf der Frist von sechs Monaten gemäß 
Art. IV-444 Abs. 3 des Vertrags über eine Verfassung für Europa vom jeweils anderen 
Organ zurückgewiesen wird. Eine Initiative wird auch dann nicht abgelehnt, wenn ein 
Organ den Beschluss des anderen Organs in dieser Frist zurückweist, sofern es der 
Auffassung ist, dass ein Fall der Nr. 1 oder der Nr. 2 nicht vorliegt. Hat der Bundestag den 
Beschluss über die Ablehnung der Initiative mit einer Mehrheit von zwei Dritteln gefasst, 
so bedarf die Zurückweisung durch den Bundesrat einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner 
Stimmen. Hat der Bundesrat den Beschluss über die Ablehnung der Initiative mit einer 
Mehrheit von mindestens zwei Dritteln seiner Stimmen gefasst, so bedarf die 
Zurückweisung durch den Bundestag einer Mehrheit von zwei Dritteln, mindestens der 
Mehrheit der Mitglieder des Bundestags. 

Das Nähere regeln Bundestag und Bundesrat in ihren Geschäftsordnungen. 
 
(4) Die Präsidenten des Bundestages und des Bundesrates übermitteln gemeinsam einen nach 
Absatz 3 zustande gekommenen Beschluss an die Präsidenten des Europäischen Parlaments 
und des Europäischen Rates und setzen darüber die Bundesregierung in Kenntnis. 
 
(5) Die Bundesregierung unterrichtet Bundestag und Bundesrat, ob zu einer Initiative nach 
Absatz 2 eine Zustimmung des Europäischen Parlaments erfolgt ist und ob zu ihr ein 
Beschluss des Europäischen Rates zustande gekommen ist. 
 
 

§ 5 
 

Bundestagsausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union 

 
Der Bundestag kann den von ihm nach Artikel 45 Grundgesetz bestellten Ausschuss für die 
Angelegenheiten der Europäischen Union ermächtigen, die Rechte des Bundestages nach 
diesem Gesetz wahrzunehmen. 
 

§ 6 
 

Vereinbarungen zu Unterrichtungen 

 
Einzelheiten der Unterrichtungen nach diesem Gesetz bleiben der Vereinbarung zwischen 
Bundestag und Bundesregierung nach § 6 des Gesetzes über die Zusammenarbeit von 
Bundesregierung und Deutschem Bundestag in Angelegenheiten der Europäischen Union und 
der Vereinbarung zwischen Bundesregierung und den Ländern nach § 9 des Gesetzes über die 
Zusammenarbeit von Bund und Ländern in Angelegenheiten der Europäischen Union 
vorbehalten. 




